
Relevante Artikel des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt zu Zugang 
zu genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich 

 
 

Artikel 8. In-situ-Erhaltung 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern angebracht, 

[…] 

j) im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Kenntnisse, Innovationen und 
Gebräuche eingeborener und ortsansässiger Gemeinschaften mit traditionellen 
Lebensformen, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt von Belang sind, achten, bewahren und erhalten, ihre breitere Anwendung 
mit Billigung und unter Beteiligung der Träger dieser Kenntnisse, Innovationen und 
Gebräuche begünstigen und die gerechte Teilung der aus der Nutzung dieser 
Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche entstehenden Vorteile fördern; 
[…] 
 

Artikel 15. Zugang zu genetischen Ressourcen 

(1) In Anbetracht der souveränen Rechte der Staaten in bezug auf ihre natürlichen 
Ressourcen liegt die Befugnis, den Zugang zu genetischen Ressourcen zu 
bestimmen, bei den Regierungen der einzelnen Staaten und unterliegt den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften. 

(2) Jede Vertragspartei bemüht sich, Voraussetzungen zu schaffen, um den Zugang 
zu genetischen Ressourcen für eine umweltverträgliche Nutzung durch andere 
Vertragsparteien zu erleichtern, und keine Beschränkungen aufzuerlegen, die den 
Zielen dieses Übereinkommens zuwiderlaufen. 

(3) Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten als von einer Vertragspartei nach 
diesem Artikel oder den Artikeln 16 und 19 zur Verfügung gestellte genetische 
Ressourcen nur diejenigen, die von Vertragsparteien, die Ursprungsländer dieser 
Ressourcen sind, oder von den Vertragsparteien, die diese Ressourcen in 
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erworben haben, zur Verfügung 
gestellt werden. 

(4) Der Zugang, sofern er gewährt wird, erfolgt zu einvernehmlich festgelegten 
Bedingungen und vorbehaltlich dieses Artikels. 

(5) Der Zugang zu genetischen Ressourcen bedarf der auf Kenntnis der Sachlage 
gegründeten vorherigen Zustimmung der Vertragspartei, die diese Ressourcen zur 
Verfügung stellt, sofern diese Vertragspartei nichts anderes bestimmt hat. 

(6) Jede Vertragspartei bemüht sich, wissenschaftliche Forschung auf der Grundlage 
genetischer Ressourcen, die von anderen Vertragsparteien zur Verfügung gestellt 
wurden, unter voller Beteiligung dieser Vertragsparteien und nach Möglichkeit in 
deren Hoheitsgebiet zu planen und durchzuführen. 



(7) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, in Übereinstimmung mit den 
Artikeln 16 und 19 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische Maßnahmen, 
erforderlichenfalls durch den in den Artikeln 20 und 21 festgelegten 
Finanzierungsmechanismus, mit dem Ziel, die Ergebnisse der Forschung und 
Entwicklung und die Vorteile, die sich aus der kommerziellen und sonstigen Nutzung 
der genetischen Ressourcen ergeben, mit der Vertragspartei, die diese Ressourcen 
zur Verfügung gestellt hat, ausgewogen und gerecht zu teilen. Diese Aufteilung 
erfolgt zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen. 

Artikel 16. Zugang zur Technologie und Weitergabe von Technologie 

(1) In der Erkenntnis, dass Technologie auch Biotechnologie umfasst und dass 
sowohl der Zugang zur Technologie als auch die Weitergabe von Technologie unter 
den Vertragsparteien für die Erreichung der Ziele dieses Übereinkommens 
wesentlich sind, verpflichtet sich jede Vertragspartei, vorbehaltlich dieses Artikels den 
Zugang zu Technologien, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt von Belang sind oder die genetische Ressourcen nutzen, ohne 
der Umwelt erhebliche Schäden zuzufügen, für andere Vertragsparteien sowie die 
Weitergabe solcher Technologien an andere Vertragsparteien zu gewährleisten oder 
zu erleichtern.  

(2) Der Zugang zur Technologie und die Weitergabe von Technologie nach Absatz 1 
werden in Bezug auf Entwicklungsländer unter ausgewogenen und möglichst 
günstigen Bedingungen, darunter im beiderseitigen Einvernehmen auch zu 
Konzessions- oder Vorzugsbedingungen, gewährt oder erleichtert, erforderlichenfalls 
in Übereinstimmung mit dem in den Artikeln 20 und 21 festgelegten 
Finanzierungsmechanismus. Handelt es sich um Technologie, die Gegenstand von 
Patenten oder anderen Rechten des geistigen Eigentums ist, so erfolgen dieser 
Zugang und diese Weitergabe zu Bedingungen, die einen angemessenen und 
wirkungsvollen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums anerkennen und mit ihm 
vereinbar sind. Die Anwendung dieses Absatzes muss mit den Absätzen 3, 4 und 5 
in Einklang stehen. 

(3) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
oder politische Maßnahmen mit dem Ziel, Vertragsparteien, insbesondere denen, die 
Entwicklungsländer sind, wenn sie genetische Ressourcen zur Verfügung stellen, zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen den Zugang zu Technologie oder die 
Weitergabe von Technologie, die diese Ressourcen nutzt, einschließlich 
Technologie, die durch Patente und sonstige Rechte des geistigen Eigentums 
geschützt ist, zu gewähren, erforderlichenfalls über die Bestimmungen der Artikel 20 
und 21, und zwar in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und im Einklang mit den 
Absätzen 4 und 5 dieses Artikels. 

(4) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
oder politische Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass der private Sektor den 
Zugang zu der in Absatz 1 bezeichneten Technologie, ihre gemeinsame Entwicklung 
sowie ihre Weitergabe zum Nutzen sowohl der Regierungsinstitutionen als auch des 
privaten Sektors von Entwicklungsländern erleichtert, und beachtet dabei die in den 
Absätzen 1, 2 und 3 enthaltenen Verpflichtungen.  



(5) In der Erkenntnis, dass Patente und sonstige Rechte des geistigen Eigentums 
einen Einfluss auf die Durchführung dieses Übereinkommens haben können, 
arbeiten die Vertragsparteien vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts in dieser Hinsicht zusammen, um sicherzustellen, dass solche Rechte 
die Ziele des Übereinkommens unterstützen und ihnen nicht zuwiderlaufen. 

Artikel 17. Informationsaustausch 

(1) Die Vertragsparteien erleichtern den Austausch von für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt maßgeblichen Informationen aus allen 
öffentlich zugänglichen Quellen, wobei sie die besonderen Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer berücksichtigen.  

(2) Dieser Informationsaustausch umfasst den Austausch der Ergebnisse der 
technischen, wissenschaftlichen und sozioökonomischen Forschung sowie 
Informationen über Ausbildungs- und Überwachungsprogramme, Fachwissen, 
indigenes Wissen und traditionelle Kenntnisse an sich und in Verbindung mit den in 
Artikel 16 Absatz 1 bezeichneten Technologien. Er umfasst auch, soweit 
durchführbar, die Rückführung von Informationen. 

Artikel 18. Technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit 

(1) Die Vertragsparteien fördern die internationale technische und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt, erforderlichenfalls durch die zuständigen internationalen und 
nationalen Institutionen.  

(2) Jede Vertragspartei fördert die technische und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit anderen Vertragsparteien, insbesondere Entwicklungsländern, 
bei der Durchführung dieses Übereinkommens, unter anderem durch die Erarbeitung 
und Durchführung nationaler Politiken. Bei der Förderung einer solchen 
Zusammenarbeit soll dem Ausbau und der Stärkung nationaler Möglichkeiten durch 
Erschließung der menschlichen Ressourcen und Schaffung von Institutionen 
besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden.  

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien bestimmt auf ihrer ersten Tagung, wie ein 
Vermittlungsmechanismus zur Förderung und Erleichterung der technischen und 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit eingerichtet werden soll.  

(4) Die Vertragsparteien unterstützen und entwickeln im Einklang mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Politiken Methoden der Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung und Nutzung von Technologien, einschließlich indigener und 
traditioneller Technologien, zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens. Zu 
diesem Zweck fördern die Vertragsparteien auch die Zusammenarbeit bei der 
Ausbildung von Personal und dem Austausch von Sachverständigen.  

(5) Die Vertragsparteien fördern im gegenseitigen Einvernehmen die Einrichtung von 
gemeinsamen Forschungsprogrammen und Gemeinschaftsunternehmen zur 
Entwicklung der Technologien, die für die Ziele dieses Übereinkommens von Belang 
sind. 



Artikel 19. Umgang mit Biotechnologie und Verteilung der daraus entstehenden 
Vorteile 

(1) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
und politische Maßnahmen, um für die wirksame Beteiligung derjenigen 
Vertragsparteien, insbesondere unter den Entwicklungsländern, welche die 
genetischen Ressourcen für biotechnologische Forschungsarbeiten zur Verfügung 
stellen, an diesen Arbeiten zu sorgen, die nach Möglichkeit in diesen 
Vertragsparteien durchgeführt werden sollen.  

(2) Jede Vertragspartei ergreift alle durchführbaren Maßnahmen, um den 
vorrangigen Zugang der Vertragsparteien, insbesondere unter den 
Entwicklungsländern, zu den Ergebnissen und Vorteilen aus den Biotechnologien, 
die sich auf die von diesen Vertragsparteien zur Verfügung gestellten genetischen 
Ressourcen stützen, auf der Grundlage der Ausgewogenheit und Gerechtigkeit zu 
fördern und zu erleichtern. Dieser Zugang erfolgt zu einvernehmlich festgelegten 
Bedingungen.  

(3) Die Vertragsparteien prüfen die Notwendigkeit und die näheren Einzelheiten 
eines Protokolls über geeignete Verfahren, insbesondere einschließlich einer 
vorherigen Zustimmung in Kenntnis der Sachlage, im Bereich der sicheren 
Weitergabe, Handhabung und Verwendung der durch Biotechnologie 
hervorgebrachten lebenden modifizierten Organismen, die nachteilige Auswirkungen 
auf die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt haben können. 

(4) Jede Vertragspartei übermittelt selbst alle verfügbaren Informationen über die 
Nutzung und die von ihr vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen für den 
Umgang mit diesen Organismen sowie alle verfügbaren Informationen über die 
möglichen nachteiligen Auswirkungen der einzelnen betroffenen Organismen für die 
Vertragspartei, in die diese Organismen eingebracht werden sollen, oder verpflichtet 
jede natürliche oder juristische Person in ihrem Hoheitsbereich, welche die in Absatz 
3 bezeichneten Organismen zur Verfügung stellt, solche Informationen zu 
übermitteln. 

Artikel 20. Finanzielle Mittel 

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanzielle 
Unterstützung und Anreize im Hinblick auf diejenigen innerstaatlichen Tätigkeiten, die 
zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens durchgeführt werden sollen, im 
Einklang mit ihren innerstaatlichen Plänen, Prioritäten und Programmen 
bereitzustellen.  

(2) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, stellen neue und zusätzliche 
finanzielle Mittel bereit, um es den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, zu 
ermöglichen, die vereinbarten vollen Mehrkosten zu tragen, die ihnen aus der 
Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung von Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen entstehen, und aus seinen Bestimmungen Nutzen zu ziehen; diese 
Kosten werden zwischen einer Vertragspartei, die Entwicklungsland ist, und der in 
Artikel 21 bezeichneten Einrichtung im Einklang mit einer Politik, einer Strategie, mit 
Programmprioritäten und Zuteilungskriterien sowie einer als Anhalt dienenden Liste 
der Mehrkosten vereinbart, die von der Konferenz der Vertragsparteien aufgestellt 



werden. Andere Vertragsparteien einschließlich der Länder, die sich im Übergang zur 
Marktwirtschaft befinden, können freiwillig die Verpflichtungen der Vertragsparteien, 
die entwickelte Länder sind, übernehmen. Für die Zwecke dieses Artikels erstellt die 
Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung eine Liste von 
Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und von anderen Vertragsparteien, die 
freiwillig die Verpflichtungen der Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
übernehmen. 

Die Konferenz der Vertragsparteien überprüft diese Liste in regelmäßigen Abständen 
und ändert sie, soweit erforderlich. Freiwillige Beiträge aus anderen Ländern und 
Quellen wären ebenfalls erwünscht. Bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen wird 
berücksichtigt, dass die Mittel angemessen und vorhersehbar sein und rechtzeitig 
eingehen müssen und dass eine Lastenteilung unter den in der Liste aufgeführten 
beitragsleistenden Vertragsparteien wichtig ist.  

(3) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, können auch finanzielle Mittel 
im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens auf bilateralem, 
regionalem oder multilateralem Weg zur Verfügung stellen, welche die 
Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, in Anspruch nehmen können.  

(4) Der Umfang, in dem Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, ihre 
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen wirksam erfüllen, wird davon 
abhängen, inwieweit Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, ihre 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen betreffend finanzielle Mittel und die 
Weitergabe von Technologie wirksam erfüllen, wobei voll zu berücksichtigen ist, daß 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Beseitigung der Armut für die 
Entwicklungsländer erste und dringlichste Anliegen sind. 

(5) Die Vertragsparteien tragen bei ihren Maßnahmen hinsichtlich der Finanzierung 
und der Weitergabe von Technologie den speziellen Bedürfnissen und der 
besonderen Lage der am wenigsten entwickelten Länder voll Rechnung. 

(6) Die Vertragsparteien berücksichtigen ferner die besonderen Bedingungen, die 
sich in den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, insbesondere kleinen 
Inselstaaten, aus der Abhängigkeit von der biologischen Vielfalt, aus deren 
Verteilung und aus deren Vorkommen ergeben.  

(7) Sie berücksichtigen auch die besondere Lage von Entwicklungsländern, 
insbesondere derer, die im Umweltbereich am empfindlichsten sind, z.B. die Länder 
mit trockenen und halbtrockenen Zonen, Küsten- und Bergregionen. 

Artikel 21. Finanzierungsmechanismus 

(1) Für die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rahmen dieses Übereinkommens in 
Form unentgeltlicher Zuschüsse oder zu Vorzugsbedingungen für Vertragsparteien, 
die Entwicklungsländer sind, wird ein Mechanismus eingerichtet, dessen wesentliche 
Elemente in diesem Artikel beschrieben werden. Der Mechanismus arbeitet für die 
Zwecke des Übereinkommens unter Aufsicht und Leitung der Konferenz der 
Vertragsparteien und ist dieser gegenüber verantwortlich. Die Arbeit des 
Mechanismus wird durch die Einrichtung ausgeführt, die von der Konferenz der 
Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung beschlossen wird. Für die Zwecke des 



Übereinkommens bestimmt die Konferenz der Vertragsparteien die Politik, die 
Strategie, die Programmprioritäten und die Zuteilungskriterien für den Zugang zu 
solchen Mitteln und für ihre Verwendung.  

Die Beiträge müssen so gestaltet sein, dass die in Artikel 20 bezeichneten Mittel 
vorhersehbar und angemessen sind und rechtzeitig eingehen, der Höhe der 
benötigten Beträge entsprechen, die in regelmäßigen Abständen von der Konferenz 
der Vertragsparteien beschlossen wird, und die Bedeutung der Lastenteilung unter 
den in der in Artikel 20 Absatz 2 genannten Liste aufgeführten beitragsleistenden 
Vertragsparteien berücksichtigen. Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
sowie andere Länder und Geldgeber können auch freiwillige Beiträge leisten. Der 
Mechanismus arbeitet mit einer demokratischen und transparenten Leitungsstruktur. 

(2) Im Einklang mit den Zielen dieses Übereinkommens bestimmt die Konferenz der 
Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung die Politik, die Strategie, die 
Programmprioritäten sowie detaillierte Kriterien und Leitlinien für die Berechtigung 
zum Zugang zu den finanziellen Mitteln und zu ihrer Verwendung, wozu auch eine 
regelmäßige Überwachung und Bewertung dieser Verwendung gehört. Die 
Konferenz der Vertragsparteien beschließt Vorkehrungen zur Durchführung des 
Absatzes 1 nach Konsultationen mit der Einrichtung, der die Erfüllung der Aufgaben 
des Finanzierungsmechanismus anvertraut ist. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien überprüft spätestens zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach in regelmäßigen Abständen die 
Wirksamkeit des nach diesem Artikel eingerichteten Mechanismus einschließlich der 
in Absatz 2 genannten Kriterien und Leitlinien. Auf der Grundlage dieser Überprüfung 
ergreift die Konferenz der Vertragsparteien erforderlichenfalls geeignete 
Maßnahmen, um die Wirksamkeit des Mechanismus zu verbessern. 

(4) Die Vertragsparteien prüfen die Möglichkeit der Stärkung bestehender 
Finanzinstitutionen, damit diese finanzielle Mittel für die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der biologischen Vielfalt zur Verfügung stellen. 

 


